
Ratgeber
Testament

Mein letzter Wille kann ein neuer Anfang sein!
Niemand weiß was kommt. Aber was bleibt.

Was wir lieben, müssen wir unterstützen!





Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Hauptstadtzoos,

irgendwann kommt wohl für jeden dieser Zeitpunkt. Der Zeit-
punkt, an dem man sich fragt, ob man alles richtig gemacht hat. 
Den anderen ein guter Mitmensch war? Wie die Welt einen in 
Erinnerung behält? Was bleibt?

Ein Testament ist eine Möglichkeit, vorzusorgen. Es gibt Ihnen 
die Gewissheit, dass die Früchte Ihrer Arbeit in die richtigen Hän-
de gelangen, dass Ihre Familie und Ihre Lieben bedacht sind. Es 
bietet Ihnen aber auch die Möglichkeit, dass Ihnen Ihre Anliegen, 
die Ihnen wichtig sind, über das Leben hinaus wichtig bleiben. 

Dies können Sie immer noch selbst entscheiden. In Ihrem Tes-
tament: Gutes Tun über den Tod hinaus. Ein Wunsch, den sich 
immer mehr Menschen dadurch erfüllen, dass sie in ihrem Testa-
ment einer gemeinnützigen Organisation einen Teil ihres Vermö-
gens überlassen. Ganz nach Ihren persönlichen Wertvorstellun-
gen; im Interesse der Hauptstadtzoos! 

Jeder Mensch übernimmt in seinem Leben Verantwortung, war-
um also nicht über das Lebensende hinaus? Verbunden ist dies 
mit vielen Fragen und Wünschen. Wir haben daher für Sie die-
sen informativen Ratgeber erstellt. Er fasst leicht verständlich 
zusammen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie Ihren letzten 
Willen verfassen möchten. Gleichzeitig stellen wir Ihnen unsere 
Arbeit vor.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, auf uns zuzu-
kommen. Wir sind für Sie gerne da.

Mit freundlichen Grüßen

Eberhard Diepgen
Vorsitzender des Kuratoriums
der Stiftung der Freunde der Hauptstadtzoos

Im Dezember 2010 wurde die Stiftung der Freunde der Haupt-
stadtzoos als eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts in 
Berlin gegründet und durch die Senatsverwaltung für Justiz von 
Berlin anerkannt. 

Die Stiftung fördert die Arbeit der Hauptstadtzoos: den Tierpark 
Berlin mit dem Schloss Friedrichsfelde und den Zoo Berlin mit 
dem Aquarium Berlin – dauerhaft und nachhaltig.



Das Besondere an einer Stiftung 
ist ihre Sicherheit und Dauerhaftigkeit:

• Eine Stiftung ist grundsätzlich für die Ewigkeit angelegt und  
 sichert deshalb die gewählten Ziele besonders nachhaltig.

• Das Vermögen einer Stiftung darf nicht angetastet werden;  
 allein die Zinserträge aus der Kapitalanlage dürfen für die 
 Arbeit genutzt werden.

Wer erbt im Todesfall?

Ohne Testament – die gesetzliche Erbfolge

Wer erbt, wenn ein Mensch stirbt? Das hängt ganz entscheidend 
davon ab, ob der Verstorbene (Erblasser) im Todesfall (Erbfall) 
eine letztwillige Verf¿gung (Testament, Erbvertrag) getro en hat 
oder nicht. Hat er kein Testament aufgesetzt, gilt die gesetzliche 
Erbfolge.* Zu den gesetzlichen Erben zählen nur Blutsverwand-
te. Nichteheliche oder adoptierte Kinder werden den ehelichen 
Kindern gleichgestellt. Wer in welcher Reihenfolge erbt, richtet 
sich nach dem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser. Die Erben 
werden dabei in Ordnungen unterteilt. Gesetzliche Erben ers-
ter Ordnung sind Kinder und Enkel. Gesetzliche Erben zweiter 
Ordnung sind Eltern, Geschwister und Nichten und Ne en des 
Verstorbenen. Leben die Eltern noch, so erben sie allein und 
zu gleichen Teilen. Erst dann erben die Geschwister und deren 
Kinder. Die Erben dritter Ordnung bilden die Großeltern, Onkel 
und Tanten, Cousinen und Cousins des Verstorbenen. Die Erben 
einer höheren Ordnung schließen die Erben nachfolgender Ord-
nungen aus.

Ehegatten sind rechtlich nicht miteinander verwandt. Für sie gilt 
ein eigenes Ehegattenerbrecht, das zudem abhängig ist vom 
Güterstand (Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung), in dem die 
Eheleute leben.

Anhand einiger Beispiele möchten wir Ihnen die gesetzliche 
Erbfolge verdeutlichen.

* Die folgende Darstellung geht davon aus, dass der Erblasser die deutsche  

 Staatsangehörigkeit besitzt; bei Ausländern gelten Besonderheiten.



Die Stiftung der Freunde der Hauptstadtzoos sichert das breite 
Wirkungsfeld vom Zoo Berlin und vom Tierpark Berlin zukunfts-
trächtig ab und kann dort einspringen, wo es aktuell am notwen-
digsten ist. 

Der Anstoß zur Gründung der Stiftung kam vom Förderverein 
von Tierpark und Zoo (www.freunde-hauptstadtzoos.de).

Ehepaar Elefant: zwei Söhne, eine Tochter
Das Ehepaar Elefant lebt im gesetzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft. Das bedeutet: Jeder Ehegatte hat sein eige-
nes Vermögen; nur dieses wird er einmal vererben. Nach dem 
Tod eines Partners erben die Kinder je 1/6 (insgesamt die Hälf-
te) des Nachlasses. Der überlebende Partner erhält die andere 
Hälfte und den Hausrat, den er zur angemessenen Haushalts-
führung benötigt. Die Tochter von Ehepaar Elefant ist verstorben. 
Damit erben die beiden Enkel (Kinder der Tochter) je 1/2 des 
Erbteils, der der Tochter zugestanden hätte.

Joachim und Renate Stachelschwein: 
zwei Kinder, Gütertrennung vereinbart
Die Eheleute Stachelschwein haben zwei Kinder. Sie haben bei 
der Hochzeit durch notariellen Vertrag Gütertrennung vereinbart. 
Das bedeutet: Der Erbteil des Ehegatten ist geringer als bei der 
Zugewinngemeinschaft. Stirbt zum Beispiel Joachim Stachel-
schwein, so erben die zwei Kinder und seine Frau Renate je 1/3 
des Nachlasses.

Erblasser

Ehegatte Sohn 1 Sohn 2 Tochter †

1/2 1/2

3/6 1/6 1/6 1/6

Enkel 1 Enkel 2

1/12 1/12

Erblasser

Ehegatte Kind 1 Kind 2

1/3 1/3 1/3

Wer erbt, hängt entschei-
dend davon ab, ob der Erb-
lasser im Todesfall eine letz-
willige Verf¿gung getro en 
hat oder nicht. Hat er kein 
Testament aufgesetzt, gilt 
die gesetzliche Erbfolge.

Im Falle der Gütertrennung 
wird ein Ehepaar vermö-
gensrechtlich so behan-
delt, als wäre es nicht ver-
heiratet.



Durch die Satzung der Stiftung ist dauerhaft eine enge Bindung 
zwischen der Geschäftsführung von Zoo und Tierpark sowie dem 
Aufsichtsrat der Zoologischen Garten AG und dem Förderverein 
garantiert. Das Kuratorium der Stiftung als Kontrollorgan spiegelt 
eine breite gesellschaftliche Unterstützung für die Hauptstadt-
zoos wieder.

Manfred und Ursula Flamingo: keine Kinder
Manfred und Ursula Flamingo sind bald vierzig Jahre verheiratet. 
Das Paar hat keine Kinder und lebt im Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft. Nach dem Tod seiner Frau Ursula erbt Manfred 
Flamingo 3/4 des Nachlasses. Das restliche Viertel fällt an die 
Erben zweiter Ordnung. Das sind die Eltern von Ursula Flamin-
go, wenn sie noch leben, oder ihre Geschwister bzw. die Nichten 
oder Ne en.

Marianne Löwe: alleinstehend
Marianne Löwe ist 89 Jahre alt. Sie ist alleinstehend, alle ihre 
Angehörigen und Verwandten sind bereits verstorben. Ihr Nach-
lass fällt an den Staat – sofern sie kein Testament verfasst 
und über ihr Vermögen anderweitig bestimmt hat.

Erblasser

Ehegatte Erben 2. Ordnung
(Eltern, Geschwister, 

Nichten und Ne en des 
Erblassers) 

3/4 1/4



Mit Testament – die gewillkürte Erbfolge

Hat der Erblasser jedoch ein Testament verfasst, so gilt die soge-
nannte gewillkürte Erbfolge. Mit ihr bestimmen Sie, unabhängig 
von der gesetzlichen Erbfolge, was einmal mit Ihrem Vermögen 
geschehen soll. Mit einem Testament setzen Sie die gesetzliche 
Erbfolge auÇer Kraft! Neben dem Testament kºnnen nur Pþicht-
teilsansprüche besonders naher Angehöriger bestehen.

Wann ist ein Testament sinnvoll?

Sofern Sie sich mit Ihren Angehörigen gut verstehen und auch 
möchten, dass diese Sie einmal mit dem gesetzlichen Erbanteil 
beerben, werden Ihnen die Regelungen der gesetzlichen Erb-
folge genügen. Wenn Sie jedoch noch andere Menschen außer 
Ihren Verwandten bedenken möchten, einen Partner aus einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft absichern, den Ehegatten 
besonders bedenken oder ein gesellschaftliches Engagement 
über die eigene Lebenszeit hinaus fortsetzen oder eine Insti-
tution bedenken wollen, müssen Sie ein Testament aufsetzen. 
Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie den Rat eines Rechtsan-
waltes oder Notars ein.

Zentrale Werte unserer Arbeit sind Transparenz und O enheit, 
sie bilden die Voraussetzung für Vertrauen auch im gesellschaft-
lichen Leben. Diesem fühlen wir uns bei unserer täglichen Arbeit 
verpþichtet. Vertrauen unserer Stifter und Spender ermºglicht 
erst unsere wichtige Arbeit für den Zoo Berlin und den Tierpark 
Berlin. Daher verº entlichen wir auch mehr, als gesetzlich vor-
geschrieben ist.



Eine staatliche Aufsichtsbehörde, in Berlin die Senats-
verwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, achtet da-
rauf, dass der Stiftungszweck auf unbegrenzte Zeit ver-
wirklicht wird. Darüber hinaus prüft sie jährlich die  
Jahresabschlüsse der Stiftung.

Ihre Möglichkeiten, 
Ihren Nachlass 
zu regeln
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihren Nachlass rechts-
gültig zu regeln. Wir stellen Ihnen verschiedene Wege vor. Wel-
che dieser Möglichkeiten die richtige ist, Ihrem letzten Willen 
Ausdruck zu verleihen, können nur Sie selbst entscheiden.

Ein rechtsgültiges Testa-
ment sorgt dafür, dass Ihr 
Nachlass in Ihrem Sinne 
verwendet wird.



Nach § 7 Abs. 1 der Stiftungssatzung besteht der Vorstand der 
Stiftung aus zwei bis vier Personen. 

Nach § 7 Abs. 2 der Stiftungssatzung ist der Vorsitzende der Ge-
meinschaft der Förderer von Tierpark Berlin und Zoologischem 
Garten Berlin e. V. zugleich Vorsitzender des Stiftungsvorstands, 
der Schatzmeister der Gemeinschaft der Förderer von Tierpark 
Berlin und Zoologischem Garten Berlin e. V. ist stellvertretender 
Vorsitzender des Stiftungsvorstands.

Das Testament

Ein Testament ist eine einseitige letztwillige Verfügung. Sie kön-
nen Ihr Testament handschriftlich verfassen (privatschriftliches 
Testament) oder es von einem Notar aufsetzen lassen (notariel-
les oder º entliches Testament).

Jʺhˉ˚ʘ Fisʫʑ
Musɾˏrsˢʞ. 34

12345 Musɾˏrʙᴍ
Testˉɵˏnʠ

Iʫʑ ɧesˢ˔˙ɵʍ ˓ɰˏˠ˙iʠ, dasʟ ˍɰʍ 
Sˢʒᴔˤnʐ ɩˏʞ Fɼˏˤnɩʍ ɩˏʞ Hˉˤpʠ-
stadʠzɷoʟ ɵˏ˔ʘ Eʿɧʍ ɽˏ˔ʘ sʺʶʕ . 

Iʫʑ maʫɯʍ ʳ˓ʞ ˩ˤʞ Aʢâaɮʍ, dasʟ ˡɰʍ 
ˍɰʍ Grʨˋʜᴯeɮʍ ˑϋʞ ɵˏ˔ɶʍ GrʨbstϚᴝʍ 
ыɧˏˠɶʮ˓ɵˏʘ ˙usʟ.

Mˏ˔ɶˏʞ Naʫʲbˉˠ˔ʘ Frˉʢ Gˏrdʆ Kʙ-
rʨʶɳʍ ʁˏˠmaʫɯʍ iʫʑ ɵˏ˔ʘ Klˉ˥ɰˏʞ.

Musɾˏrʙᴍ, 1. Au˒usʠ 2017

Jʺhˉ˚ʘ Fisʫʑ



Der Vorstand der Stiftung ist gegenwärtig wie folgt besetzt:

Thomas Ziolko – Vorsitzender des Stiftungsvorstands
Vorsitzender der Fördergemeinschaft von Tierpark Berlin und Zoo Berlin e.V.

Julia Zinke – Stellvertreterin des Stiftungsvorstands
Schatzmeisterin der Fördergemeinschaft von Tierpark Berlin und Zoo Berlin e.V.

Dr. Ragnar Kühne
Zoologischer Leiter vom Zoo Berlin

Christian Kern
Zoologische Leiter vom Tierpark Berlin

Das privatschriftliche Testament

Das privatschriftliche Testament müssen Sie von Anfang bis Ende 
eigenhändig schreiben und mit Vor- und Zunamen unterschrei-
ben. Ein maschinengeschriebenes oder ein mit einem Computer 
erstelltes Testament ist auf keinen Fall gültig. Ihr Testament sollte 
auch das Datum enthalten, an dem Sie es verfasst haben, sowie 
Ihre vollständige Adresse.

Diese wenigen Formvorschriften sollen Sie davor schützen, dass 
Ihr letzter Wille gefälscht wird. Leidvolle Erfahrungen beweisen 
jedoch immer wieder, dass die wenigsten handschriftlich verfass-
ten Testamente rechtsgültig abgefasst wurden. Auch sind nur 
wenige so eindeutig verfasst, wie der Erblasser es wollte.

Das notarielle Testament

Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihr letzter Wille klar und ein-
deutig und in jedem Fall rechtsgültig ist, sollten Sie es von einem 
�1�R�W�D�U�� �Y�H�U�I�D�V�V�H�Q�� �O�D�V�V�H�Q���� �(�U�� �L�V�W�� �Y�H�U�S�À�L�F�K�W�H�W���� �,�K�U�H�� �7�H�V�W�L�H�U�I�l�K�L�J�N�H�L�W��
zu überprüfen, Sie neutral zu beraten und Sie auf die rechtlichen 
Konsequenzen Ihrer Bestimmungen aufmerksam zu machen. Er 
wird Ihr Testament rechtlich einwandfrei formulieren. Sie brau-
chen das Dokument dann nur noch zu unterschreiben.

Die Beratung durch einen Notar erfolgt nicht kostenlos. Doch im 
Vergleich zu der Sicherheit, die Sie gewinnen, ist sein Honorar 
gering. Bei einem Nachlasswert von zum Beispiel 100.000 Euro 
beträgt es 308 Euro (inkl. Mehrwertsteuer). Ein weiterer Vorteil 
�G�H�V���Q�R�W�D�U�L�H�O�O�H�Q���7�H�V�W�D�P�H�Q�W�H�V�����(�V���P�D�F�K�W���G�H�Q���N�R�V�W�H�Q�S�À�L�F�K�W�L�J�H�Q���(�U�E-
schein entbehrlich – sofern keine handschriftlichen Änderungen 
oder Ergänzungen vorliegen. Denn diesen benötigen Ihre Erben 
�D�Q�V�R�Q�V�W�H�Q�����]���%�����I�•�U���G�H�Q���=�X�J�U�L�‡���D�X�I���,�K�U���.�R�Q�W�R�����'�L�H���.�R�V�W�H�Q���I�•�U���G�H�Q��
Erbschein betragen bei einem Nachlasswert von beispielsweise 
100.000 Euro 518 Euro. Sie sparen Ihren Erben also bares Geld.

Ist das privatschriftliche 
Testament von Anfang bis 
Ende von Hand geschrie -
ben, unterschrieben und 
mit einem Datum versehen, 
gilt es als rechtswirksam. 

Ob Ihre Formulierungen 
später als eindeutig aner -
kannt werden, ist jedoch 
nicht immer garantiert. 
Möchten Sie dieses Risiko 
�Y�H�U�P�H�L�G�H�Q���� �H�P�S�¿�H�K�O�W�� �V�L�F�K��
ein notarielles Testament.

Das notarielle Testament 
gibt Ihnen die Sicherheit, 
dass es rechtlich einwand -
frei formuliert und somit 
rechtswirksam ist.



Nach § 10 Abs. 1 der Stiftungssatzung besteht das Kuratorium  
der Stiftung aus fünf bis neun Personen. 

Das Stiftungskuratorium überwacht als unabhängiges Kontrollor-
gan die Einhaltung des Stifterwillens und die Geschäftsführung 
durch den Vorstand.

Urkunden-Nr. 12345/2017
vom 2. Juli 2017
Dr. Recht, Siegfried

TESTAMENT

Heute, den 2. Juli 2017, 

erschien vor mir, Dr. Siegfried Recht,
Notar mit Amtsitz Musterort, in den Amtsräumen
Mustergasse 7, 12345 Musterort

Herr Johann Garten, geboren 01.08.1947 in Musterdorf
wohnhaft Musterallee 22, 12345 Musterort
verwitwet, deutscher Staatsangehöriger,
mir, Notar, persönlich bekannt.

Der Erschienene ersuchte mich, sein Testament zu beurkunden.
Ich habe mich davon überzeugt, dass Herr Garten voll geschäfts- 
und testierfähig ist.

I. Testament

Herr Johann Garten bestimmt hiermit im Wege des Testamentes 
wie folgt:

1. 
Herr Garten setzt als Alleinerben seine Nachbarin Eva Park, Mus-
terort, ein. 

2. 
Herr Garten vermacht der Stiftung der Freunde der Hauptstadtzoos, 
Am Tierpark 125, 10319 Berlin, die Summe von 25.000 Euro.

II. Kosten, Abschriften

1.
Herr Garten trägt die Kosten dieser Urkunde.

Das Testament ist in die amtliche Verwahrung beim Nachlassge-
richt - Amtsgericht Musterbezirk - zu geben.

Johann Garten        Dr. Recht
Johann Garten     Notar



Das Kuratorium der Stiftung ist gegenwärtig wie folgt besetzt:

Eberhard Diepgen - Vorsitzender des Stiftungskuratoriums
Rechtsanwalt, Regierender Bürgermeister von Berlin a.D.

Reinhard Pumb – Stellv. Vorsitzender des Stiftungskuratoriums 
Geschäftsführer mevanta Plege GmbH

Dr. Falk Dathe - Rechnungsprüfer des Stiftungskuratoriums
ehemaliger Kurator vom Tierpark Berlin

Heiner Klös 
Kurator vom Zoo Berlin

Die Kosten der Notarinnen und Notare (Gebühren und Auslagen) 
sind gesetzlich festgeschrieben. Das Gerichts- und Notarkosten-
gesetz (GNotKG) stellt ein besonders soziales Gebührensystem 
auf, das jedermann den Zugang zu notariellen Amtstätigkeiten 
ermöglicht. Der Notar ist nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Bundesnotar-
�R�U�G�Q�X�Q�J�� �Y�H�U�S�À�L�F�K�W�H�W���� �I�•�U�� �V�H�L�Q�H�� �7�l�W�L�J�N�H�L�W�� �G�L�H�� �J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�� �Y�R�U�J�H-
schriebenen Gebühren zu erheben - nicht mehr und nicht we-
niger.

Das Gebührensystem des GNotKG ist sorgfältig austariert. Es 
führt auch dazu, dass der Notar viele Amtstätigkeiten durchführt, 
�R�K�Q�H�� �G�D�V�V�� �L�K�P�� �H�L�Q�H�� �N�R�V�W�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G�H�� �*�H�E�•�K�U�� �]�X�À�L�H�‰�W���� �'�D�G�X�U�F�K��
wird gewährleistet, dass jedermann notarielle Beratung und 
Vertragsgestaltung in Anspruch nehmen kann, unabhängig von 
Vermögen oder Wert des Geschäfts. Die aktuellen Notarkosten 
können Sie bei der Bundesnotarkammer erfragen.

Zusätzlich zu den Notargebühren können weitere Kosten ent-
stehen, zum Beispiel für Schreibauslagen oder für Gebühren, 
je nachdem, wann und wo das Testament verfasst wird (zum 
Beispiel außerhalb der regulären Geschäftszeit, zu Hause beim 
Mandanten).

Ihr Testament ist ordnungsgemäß verfasst, Sie haben es unter-
�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�����Q�X�Q���Z�L�U�G���H�V���L�P���|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q���$�P�W�V�J�H�U�L�F�K�W��
verwahrt.

Ein notarielles Testament 
�L�V�W�� �H�L�Q�H�� �|�‡�H�Q�W�O�L�F�K�H�� �8�U�N�X�Q-
�G�H���� �(�L�Q�� �V�R�O�F�K�H�V�� �|�‡�H�Q�W�O�L-
ches Testament hat nicht 
nur eine besondere Be -
weiskraft. Auch ist durch 
die Registrierung im Zen -
tralen Testamentsregister 
der Bundesnotarkammer 
sichergestellt, dass die 
letztwillige Verfügung nicht 
verschwindet, sondern im 
Todesfall aufgefunden wird.

Die Gebühr für ein notariel -
les Testament richtet sich 
nach dem Wert des zu ver -
erbenden Vermögens.



Weitere Kuratoriumsmitglieder:

Horst-Achim Kern 
Mitglied im Aufsichtsrat der Zoo Berlin AG

Theodor M. Strauch
Rechtsanwalt, Staatssekretär a.D.

Jörg Woltmann 
Bankier, Gesellschafter Königliche Porzellan Manufaktur Berlin

Das gemeinschaftliche Ehegattentestament

Das gemeinschaftliche Ehegattentestament ist eine besondere 
Form der letztwilligen Verfügung für Ehepaare. Für den gemein-
samen letzten Willen gelten die gleichen Formvorschriften wie 
für das privatschriftliche oder das notarielle Testament. Meist set-
zen sich bei einem gemeinschaftlichen Testament die Ehegatten 
gegenseitig als Alleinerben ein.

Erst nach dem Tod des überlebenden Ehegatten erben zum Bei-
spiel die Kinder oder eine gemeinnützige Organisation (Schluss- 
erben). Diese Regelung nennt man ein „Berliner Testament“. Ein 
„Berliner Testament“ kann jedoch für die Schlusserben steuerlich 
sehr ungünstig sein. Bevor Sie ein solches Testament errichten, 
holen Sie unbedingt den Rat eines Steuerberaters ein.

Der Erbvertrag

Mit einem Testament ordnen Sie allein und einseitig Ihren Nach-
lass. Anders ist das mit einem Erbvertrag. Diese Art der letztwil-
ligen Verfügung schließen Sie bei gleichzeitiger Anwesenheit al-
ler Beteiligten vor einem Notar. Alle Vertragspartner kennen den 
Inhalt des Erbvertrags und – noch wichtiger – sie sind mit ihm 
einverstanden. Ein Erbvertrag eignet sich besonders, um Part-
ner nichtehelicher Lebensgemeinschaften abzusichern oder um 
eine Unternehmensnachfolge zu regeln.

Der Vertrag zugunsten Dritter

Eine weitere Möglichkeit, einen Teil Ihres Nachlasses zu regeln, 
ist der „Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall“. Das ist ein 
Vertrag, den Sie als Kontoinhaber mit Ihrer Bank abschließen. 
Ein Kontoguthaben oder Wertpapierdepot geht bei Ihrem Tode 
dann direkt auf eine Person oder auch eine gemeinnützige Orga-
nisation über. Der Wert des Kontos oder des Wertpapierdepots 
fällt nicht in den Nachlass. 

Eine Verfügung zugunsten Dritter ist rechtlich eine Schenkung, 
die jedoch nicht notariell beurkundet werden muss.



Durch die Gemeinnützigkeit und Erbschaftsteuerbefreiung kom-
men die Zuwendungen ohne Abzüge und direkt der Förderung 
von Tierpark und Zoo zugute. 

Dies auch deshalb, weil die Stiftung keinerlei Personalkosten hat 
�X�Q�G���V�R�P�L�W���M�H�G�H���¿�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H���=�X�Z�H�Q�G�X�Q�J���]�X�����������3�U�R�]�H�Q�W���L�Q���G�L�H���)�|�U-
�G�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���7�L�H�U�S�D�U�N�����=�R�R���R�G�H�U���=�R�R���$�T�X�D�U�L�X�P���À�L�H�‰�W���X�Q�G���D�X�V���G�H�Q��
Zinserträgen dauerhaft die Hauptstadtzoos gefördert werden. 

Vererben oder 
vermachen – hier 
liegt der Unterschied
Vererben oder vermachen bezeichnen unterschiedliche Sach-
verhalte. Bestimmen Sie in Ihrem letzten Willen einen Erben, so 
�•�E�H�U�Q�L�P�P�W���G�L�H�V�H�U���Q�D�F�K���,�K�U�H�P���7�R�G���D�O�O���,�K�U�H���5�H�F�K�W�H���X�Q�G���3�À�L�F�K�W�H�Q����
Das bedeutet: Er erbt Ihr Vermögen, aber auch Ihre Schulden 
�X�Q�G���D�O�O�H���V�R�Q�V�W�L�J�H�Q���9�H�U�S�À�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q����

Ein Erbe erbt, falls vorhan -
den, auch Schulden und 
�D�Q�G�H�U�Z�H�L�W�L�J�H�� �9�H�U�S�À�L�F�K�W�X�Q-
gen. 

Möchten Sie einem Men -
schen etwas ohne Ver -
�S�À�L�F�K�W�X�Q�J�� �K�L�Q�W�H�U�O�D�V�V�H�Q����
wählen Sie das Vermächt -
nis.


